
Abschied
Trauer verstehen,

gestalten

Ihr Ratgeber im Trauerfall

Die Entscheidung für eine Bestattungs-
form ist eine sehr persönliche Wahl, die 
sowohl die letzten Wünsche des Ver-
storbenen als auch die Bedürfnisse der 
Hinterbliebenen berücksichtigen sollte. 
 
Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick 
über die gängigen Bestattungsarten:

• Erdbestattung
• Feuerbestattung 

Sonderbestattungen nach Einäscherung, 
zum Beispiel: 

• Naturbestattungen wie Baum- oder 
Waldbestattung

• Fluss- oder Seebestattung
• Edelsteinbestattung 

Wir beraten Sie einfühlsam und helfen Ih-
nen, die Form zu wählen, die den Verstor-
benen würdevoll ehrt und Ihrer Familie ent-
spricht.

Auch nach der Trauerfeier stehen wir Ihnen 
weiterhin mit Rat und Tat zur Seite:

• Unterstützung bei Fragen zur Grab-
stelle und zum Friedhof

• Vermittlung von psychologischer Be-
treuung

 
Verlassenschaftsabhandlung:
Das Bezirksgericht am letzten Wohnsitz 
des Verstorbenen beauftragt automa-
tisch den zuständigen Notar. Dieser lädt 
die Angehörigen zur Todesfallaufnahme 
ein. Bei diesem Termin werden die per-
sönlichen und finanziellen Verhältnis-
se der/des Verstorbenen erfasst und die 
weiteren notwendigen Schritte geklärt. 
 
Wir begleiten Sie auch in dieser Phase ein-
fühlsam und zuverlässig, damit Sie in Ruhe 
alles Weitere regeln können.

Der Tod ist ein unvermeidlicher Teil des 
Lebens. Schon zu Lebzeiten über die eige-
ne Bestattung nachzudenken, schenkt Ih-
nen und Ihren Angehörigen Sicherheit und 
Ruhe. Viele Hinterbliebene sorgen sich, 
Entscheidungen nicht im Sinne des Ver-
storbenen zu treffen.
 
Kommen Sie zu uns ins Büro – unsere ge-
schulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beraten Sie einfühlsam und kompetent zu 
allen Bestattungsformen. Gemeinsam fin-
den wir die passende Lösung, die Ihre Wün-
sche respektiert und den Hinterbliebenen 
Sicherheit gibt.

Be�a�ungsformBe�a�ungsform

VorsorgeVorsorge

Umfassende BetreuungUmfassende Betreuung

N�izenN�izen



  Ihr regionaler   Be�a�er- 
  erfahren, einfühlsam & kompetent 

     an Ihrer Seite.

24 Stunden erreichbar unter

T. 03852 - 2027

Bürozeiten Mürzzuschlag: 

Friedhof - Grazer Straße 75, 8680 Mürzzuschlag 
Montag - Freitag  08.30 - 15.00 Uhr

Bürozeiten Kindberg: 

Hauptstraße 59, 8650 Kindberg
Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr oder nach
  telefonischer Vereinbarung 
  unter T. 03865 - 2566.

Um Ihnen die bestmögliche Aufmerksamkeit schen-
ken zu können, möchten wir Sie herzlich bitten,  
einen Termin telefonisch mit uns zu vereinbaren.

www.pietät.at
bestattung@stwmz.at 

Der Verlust eines geliebten Menschen 
zählt zu den schwersten Momenten im 
Leben. Inmitten von Trauer und Schmerz 
müssen dennoch viele organisatori-
sche Entscheidungen getroffen werden. 
In dieser herausfordernden Zeit stehen 
wir Ihnen als vertrauensvoller und ein-
fühlsamer Ansprechpartner zur Seite. 
 
Wir begleiten Sie mit Sorgfalt, Mitgefühl 
und Erfahrung – vom Moment des Todes bis 
zur würdevollen Gestaltung der Trauerfeier. 
Ihr Wohlbefinden und Ihre Wünsche stehen 
dabei stets im Mittelpunkt, damit Sie die 
Unterstützung erhalten, die Sie brauchen.

Damit wir Sie bestmöglich beraten und 
alle Ihre Wünsche berücksichtigen kön-
nen, ist es hilfreich, wenn Sie sich vor dem 
Termin bereits einige Gedanken machen: 

• Welche Bestattungsart wünschen Sie 
(Erd- oder Feuerbestattung)?

• Auf welchem Friedhof soll die Beiset-
zung erfolgen?

• Ist eine Grabstelle vorhanden?
• Welcher Sarg soll gewählt werden?
• Ort, Zeit und Ablauf der Trauerfeier?
• Pfarrer oder Nachrufredner?
• Musikauswahl für die Feier?
• Blumenschmuck?
• Trauerdrucksorten (Parte, Erinne-

rungsbild, Zeitungsparte)?
• Online-Parten auf www.pietaet.at?
• Totenmahl – wo und mit wie vielen 

Gästen?

Tritt ein Todesfall zu Hause ein, ist umge-
hend der Totenbeschauarzt zu verständigen. 
Unser Bereitschaftsdienst steht Ihnen 
rund um die Uhr (0–24 Uhr) zur Verfü-
gung und hilft Ihnen einen Arzt für die To-
tenbeschau auf Wunsch zu verständigen. 
 
Bei einem Todesfall im Kranken-
haus oder Pflegewohnheim veranlasst 
die Anstaltsleitung die Totenbeschau 
und informiert auch die Angehörigen. 
Wird eine verstorbene Person aufgefunden, 
verständigt die Polizei den Totenbeschau-
arzt.
 
Bitte informieren Sie die Bestattung mög-
lichst bald nach Eintritt des Todes, damit 
wir alle weiteren Schritte verlässlich für Sie 
übernehmen können.

Rat und HilfeRat und Hilfe

Im TodesfallIm Todesfall

Entscheidungen Entscheidungen 

UnterlagenUnterlagen
Damit Sie sich in dieser schweren Zeit auf 
das Wesentliche konzentrieren können, 
übernehmen wir gerne alle behördlichen 
Wege und die Organisation der Trauerfeier. 
Dafür benötigen wir folgende Unterlagen 
der/des Verstorbenen:

• Geburtsurkunde
• Heiratsurkunde
• Staatsbürgerschaftsnachweis
• Meldebestätigung (Meldezettel)
• Bei Mitgliedern des Wiener Vereins: 

Polizze
• Bei geschiedenen Ehen: Scheidungs-

urteil
• Bei Todesfall in der Wohnung: Toten-

beschauscheine des Beschauarztes
• Gewünschte Bekleidung für den Ver-

storbenen
• Foto für den Partendruck 


